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Erwägungen

E. 2
Aufl., Bern 1983, S. 260 ff.; Saladin Peter, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes,
Basel/Stuttgart 1979, Ziff. 19.222 und 24.1; Grisel André, Droit administratif, Neuenburg
1984, Bd. 2, S. 942 ff.; BGE 96 I 280; VPB 41.109, VPB 40.4, VPB 40.53, VPB 40.87).
Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid in Revision,
wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat (Abs. 1) oder wenn die Partei a.
neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt oder b. nachweist, dass die
Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren
übersehen hat, oder c. nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den
Ausstand, die Akteneinsicht oder über das rechtliche Gehör verweigert hat (Abs. 2). Gründe
im Sinne dieses Absatzes gelten nicht als Revisionsgründe, wenn die Partei sie im Rahmen
des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging, geltend machen konnte (Art. 66
Abs. 3 VwVG).

E. 3
Die Gesuchstellerin bringt vor, der Bundesrat habe offensichtlich verschiedene
aktenkundige Tatsachen übersehen (Art. 66 Abs. 2 Bst. b VwVG). a. Zur Rüge, der
Bundesrat habe übersehen, dass das EMD bereit gewesen sei, den SBB Land zu verkaufen,
ist folgendes klarzustellen. Mit Brief vom 13. Juni 1983 hat der Chef des EMD erklärt, sein
Departement sei bereit, den SBB das benötigte Terrain zu verkaufen. Daran wurden
allerdings zwei Bedingungen geknüpft. Erste Bedingung war, dass sich der Standort «G»
als einzige mögliche Lösung für den Bau eines Unterwerkes anbot. Dies trifft aber nicht zu,
weil der Bau des Unterwerkes ebenfalls am Standort «C» möglich ist. Zweite Bedingung
war, dass die SBB zuerst mit der Stadt Thun das notwendige Einvernehmen herstellen. Mit
Brief an die SBB vom 25. März 1987 hat indes der Gemeinderat der Stadt Thun dem EMD
ausdrücklich das Recht abgesprochen, das Terrain zwecks Errichtung eines Unterwerkes zu
veräussern. Die Koordinationskommission EMD Thun hat diese Bedingungen des EMD im
Brief vom 22. Oktober 1986 nicht widerrufen, was sie auch nicht konnte. Sie hat sich darauf
beschränkt, das allenfalls abzutretende Terrain genauer zu beschreiben. Von einer
vorbehaltlosen Bereitschaft des EMD, das nötige Terrain den SBB abzutreten, kann somit
entgegen der Meinung 2

der Gesuchstellerin nicht die Rede sein. Die tatsächliche Feststellung im Entscheid des
Bundesrates vom 11. November 1987 (Ziff. 7) beruht somit nicht auf Versehen. b. Die
Gesuchstellerin bringt weiter vor, sie habe von der Variante «Blau» bis zum 15. Januar
1988 nichts gewusst. Nach dem von der Gesuchstellerin erwähnten Brief der
Koordinationskommission EMD Thun vom 22. Oktober 1986 ist an diesem Standort
(Variante «Blau») der Ausbau der Eidg. Munitionsfabrik vorgesehen. Planerisch stellt
dieses Areal die letzte Landreserve des EMD für diesen Zweck dar. Diese Variante kam



somit richtigerweise nicht mehr in Frage. Von einem Versehen des Bundesrates kann auch
hier nicht die Rede sein.

E. 4
Weiter wird von der Gesuchstellerin geltend gemacht, dass das EVED in seiner
Vernehmlassung vom 31. März 1987 richtigerweise zum Schluss gekommen sei, dass das
Unterwerk am Standort «G» ausschliesslich in den Bereich der Grundwasserschutzzone S3
fallen würde; damit stehe fest, dass dem Bau der Unterstation an diesem Ort keine
Hindernisse des Gewässerschutzrechtes entgegenstünden. Die Gesuchstellerin beruft sich
weiter auf eine mangelnde oder unrichtige Würdigung der planungsrechtlichen
Verhältnisse. Auf solche Rügen ist im Rahmen eines Revisionsverfahrens nicht einzutreten,
sofern sich die bestrittene Würdigung auf die aktenkundigen Tatsachen stützt, was, wie
unter Ziff. 3 festgestellt wurde, der Fall ist (Grisel, a.a.O., Bd. 2, S. 942 ff.; Gygi, a.a.O., S.
199). Die Revision ist nicht gegeben, um eine neue Würdigung der beim Entscheid
bekannten Tatsachen herbeizuführen. Notwendig ist vielmehr, dass die (angeblich)
unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt
waren oder unbewiesen blieben (BGE 108 V 171 E. 2; BGE 98 Ia 573, BGE 96 I 280, BGE
87 II 232 f.; VPB 41.109). Das trifft im vorliegenden Fall nicht zu. Eine neue Würdigung
der aktenkundigen Tatsachen, wie die Gesuchstellerin sie anstrebt, wäre nur in einem
ordentlichen Rechtsmittelverfahren zulässig, zu welchem die Revision nicht gehört.

E. 5
Es ist somit festzustellen, dass ein Revisionsgrund nicht gegeben ist. Das
Revisionsbegehren ist deshalb abzuweisen, soweit überhaupt darauf einzutreten ist.
Hinsichtlich der Verfahrenskosten sind die Bestimmungen über das Beschwerdeverfahren
anwendbar (Art. 68 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 63 Abs. 2 VwVG werden der
gesuchstellenden Gemeinde Uetendorf keine Verfahrenskosten auferlegt, da sich der Streit
nicht um vermögensrechtliche Interessen dreht (Gygi, a.a.O., S. 329; Saladin, a.a.O., S.
312). 3
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